
ѳз Straftaten gegen die staatliche Ordnung 1

stand zu leisten, sie tätlich anzugreifen 
oder zu nötigen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Rädelsführer werden mit Freiheits

strafe von zwei bis zu zehn Jahren be
straft.

§237
Entweichen aus gerichtlich 

angeordnetem Freiheitsentzug

(1) Ein Verurteilter, der durch Flucht 
aus einer Strafvollzugseinrichtung oder aus 
der Bewachung oder Beaufsichtigung der 
damit Beauftragten den Vollzug eines ge
richtlich angeordneten Freiheitsentzuges 
verhindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

(2) Von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit kann abgesehen wer
den, wenn sich der Täter den Sicherheits
organen freiwillig stellt.

§238
Verletzung von gerichtlichen Maßnahmen 

und von Zusatzstrafen

(1) Wer sich einer durch das Gericht 
ausgesprochenen Aufenthaltsbeschränkung 
entzieht oder Erziehungs- und Kontroll- 
maßnahmen nach den §§ 47, 48 verletzt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein durch 
das Gericht ausgesprochenes Tätigkeitsver
bot schwerwiegend mißachtet.

(3) Das Gericht hat bei einer Verurtei
lung über die Aufrechterhaltung der Zu
satzstrafen oder der Maßnahmen zur Wie
dereingliederung zu entscheiden und diese 
erforderlichenfalls neu festzusetzen.

Anmerkung: Andere Zuwiderhandlun
gen gegen ein Tätigkeitsverbot können als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Hinweis: VgL § 10 der VO über Ord
nungswidrigkeiten, abgedr. unter Reg.- 
Nr. 12.

§239
Schwerer Gewahrsamsbruch

Wer
1. beschlagnahmte, gepfändete oder in 

amtlichem Gewahrsam befindliche Sachen 
unbefugt vernichtet, beschädigt oder bei
seite schafft;

2. unbefugt ein Siegel, das im Auftrag 
eines staatlichen Organs angelegt wurde, 
bricht oder ablöst,
um einen erheblichen Nachteil zu verur
sachen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft oder von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen.

Anmerkung: Gewahrsamsbruch ohne
die genannten Folgen kann als Ordnungs- 
Widrigkeit verfolgt werden..

Hinweis: Vgl. § 3 der VO über Ord-
nungswidrigkeiten, abgedr. unter Reg.- 
Nr. 12.

§240
Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung dm Rechtsver
kehr eine unechte Urkunde herstellt, eine 
echte Urkunde verfälscht oder von einer 
unechten oder verfälschten Urkunde Ge
brauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine echte Urkunde ist eine schrift

liche oder in anderer Form aufgezeichnete 
Erklärung, die in Ausübung dienstlicher 
oder sonstiger beruflicher Befugnisse oder 
in Wahrnehmung persönlicher Rechte und 
Pflichten ausgestellt wurde und Rechte und 
Pflichten begründet, ändert, aufhebt oder 
die rechtserhebliche Tatsache beweist und 
ihren Aussteller erkennen läßt

§241
Urkundenvernichtung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsver
kehr eine Urkunde vernichtet, beschädigt, 
zurückhält oder beiseite schafft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit


